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Einleitung

Die Zueignungsdelikte sind das tägliche Brot des Strafrichters1 und doch ist
der Begriffsinhalt der Zueignung von jeher unklar.2 Das Alter und die Vielschich-
tigkeit der Diskussion stimmen hinsichtlich der Haltbarkeit der widerstreitenden
Ideen und Standpunkte skeptisch. Einigen scheint ein brauchbarer Begriff sogar
unmöglich.3 Insgesamt ist die Diskussion ermüdet und schlimmer noch die Zu-
eignungsdogmatik zum Stiefkind von Wissenschaft und Praxis verkommen. So-
lange aber die Strafnormen an die Zueignung anknüpfen, darf deren Anwen-
dungsmaßstab nicht bloße Kasuistik sein. Die Lösung des dogmatischen Knotens
kann jedoch nur durch eine Untersuchung gelingen, die in den Grundlagen des
Begriffs ansetzt und von dort aus Schritt für Schritt die Tatbestände formt. Den
umfassenden Ansatz der Überlegung fordert auch der durch das 6. StrRG umge-
staltete § 246 I StGB.4 Die Zueignung tritt befreit vom Ballast der Gewahrsams-
klausel als zentrales Tatbestandsmerkmal hervor und zwingt so zu ihrer Bestim-
mung.5 Auf scharfe Kritik stößt es jedoch, dass der Gesetzgeber damit die tat-
bestandliche Bedeutung eines Merkmals stärkte, dessen dogmatischer Inhalt ihm
offenbar selbst nicht klar war.6 Obgleich dieser Einwand durchaus nicht von der

1 Krebs, Zueignung, S. 32; Rapp, Unterschlagung, S. 25.
2 Arzt / Weber, BT, § 15 Rn. 22; Gössel, GedS Zipf, S. 217; Jäger, JuS 2000, 1167 / 1172;

Julius, JR 1993, 255; Lieder, Zueignung, S. 1; Maurach / Schroeder / Maiwald, BT 1, § 34
Rn. 27; Meister, Zueignungsabsicht, S. 1; Rain. Paulus, Sachzueignung, S. 32, 34; Pohl, Ver-
schenken, S. 13; Ros. Frank, Zueignung, S. 1; Seul, Vermögensdelikte, S. 117; Tenckhoff, JuS
1980, 723; Rapp, Unterschlagung, S. 25; unter psychoanalytischen Vorzeichen Behrendt, Zu-
eignung, S. 5.

3 Baumann, GA 1971, 306 / 312; Gleispach, Veruntreuung, S. 8; Ruß, in: LK11, § 242
Rn. 46; Saerbeck, Zueignung, S. 1; Wolfslast, NStZ 1994, 542 / 543; vgl. auch RGSt 26,
151 / 152 f.

4 BT DrS 13 / 7164, S. 43 f.; ferner zum Werdegang des 6. StrRG Achenbach, JuS
1999, L 41 f.; Jahn, Studien, S. 195 / 196 und 198 f.; Kosloh, Rückgriff, S. 7 ff.; Kreß,
NJW 1998, 633 f.; Sander / Hohmann, NStZ 1998, 273; zu Zweck und Wert der Reform
Achenbach, JuS 1999, L 41 ff. i.V.m. L 33 ff.; Bussmann, StV 1999, 613 ff.; Freund,
ZStW 109 (1997), 455 ff., 470 f., 489; Kreß, NJW 1998, 633 ff.; Kudlich, JuS 1998,
468 ff.; Lesch, JA 1998, 474; Stächelin, StV 1998, 98 ff.; Wolters, JZ 1998, 397 ff.; mit
einem Überblick zu den Änderungen im Einzelnen Hörnle, Jura 1998, 169 ff.; Kreß, NJW
1998, 633 / 634 ff.; Lesch, JA 1998, 474 ff.; Sander / Hohmann, NStZ 1998, 273 ff.;
Schlüchter, Bochumer Erläuterungen (1998); teils F.-C. Schroeder, NJW 1999, 3612 ff.;
teils Schroth NJW 1998, 2861 ff.

5 Dazu Basak, Studien, S. 173 / 194; Degener, JZ 2001, 388 f.; Dencker, Einführung,
Rn. 50 und Rn. 54; Duttge / Sotelsek, Jura 2002, 526; Jahn, Studien, S. 195 / 202 und 205;
Kindhäuser, FS Gössel, S. 451.



Hand zu weisen ist, wirkt hierin wohl auch eine alte Grundeinstellung der Re-
formgesetzgeber fort. Die Begründung der Änderung verweist auf § 240 des E
19627 und übernimmt damit zugleich die Diskussion der Großen Strafrechtskom-
mission von 1958. Dort hebt Dreher hervor: „Ich möchte sehr davor warnen, im
Gesetz klarzustellen, wie der Begriff Zueignung zu verstehen ist. Durch eine sol-
che Bestimmung würde sich der Gesetzgeber doch zu weit vorwagen.“8 Wenn es
aber für den Reformgesetzgeber untunlich ist, die Zueignungsdogmatik festzule-
gen, bleibt es ihm immerhin, durch Schärfung des Problembewusstseins eine Klä-
rung zu erwirken.

Die Herausforderung besteht also darin, unter Ergründung der 190 Jahre wäh-
renden Unsicherheiten eine Lösung zu entwickeln. Doch „welche Anzeige können
wir benutzen, um bei erneuertem Nachsuchen zu hoffen, daß wir glücklicher sein
werden, als andere vor uns gewesen sind?“9 Die in der Erforschung der Grundlagen
ansetzende Untersuchung muss umsichtig bei jeder Gedankenstufe abweichende
Ideen beachten. Ferner macht eine die Problemkreise der Zueignung umfassende
Überlegung Hoffnung. Bislang indessen fehlt eine zusammenhängende Behand-
lung der Verletzung des zivilrechtlichen Bezugspunktes, der Definition der Zueig-
nung als Tatbestandsmerkmal des § 246 StGB, der systematischen Beziehung der
§§ 242, 246 StGB zueinander, der Drittzueignung der §§ 242, 246 StGB, der Struk-
tur der Rechtswidrigkeit der Zueignung und schließlich der Zueignung durch Un-
terlassen. Den damit freilich verbundenen Gefahren eines ungewöhnlich großen
Umfangs der Arbeit und eines sich verlierenden Gedankenfadens10 ist durch einen
straffen Gang und das stete Bestreben, die Struktur der Zueignung im Vordergrund
zu halten, entgegenzuwirken.11

Schließlich wirkt ein weiterer Umstand gerade auf jüngere Untersuchungen ein.
Die erhebliche Anzahl zu prüfender Rechtsprechung und Literatur lässt die Bear-
beiter meist zurückschrecken. So verweist Gehrmann in seiner Einleitung mit fast
entschuldigendem Tonfall darauf, dass selbst eine Habilitationsschrift an ihre
Grenzen stoßen würde, wollte man buchstäblich alles sichten und auswerten.12
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6 Basak, Studien, S. 173 / 175; Cantzler, JA 2001, 567; Jahn, Studien, S. 195 / 198 f.;
Kosloh, Rückgriff, S. 8, 11; Rönnau, GA 2000, 410 / 418, 424; auch anderes blieb undis-
kutiert, vgl. Callies, NJW 1998, 929 ff.; darüber hinaus eine fehlende Prüfung der Kon-
sequenzen vorwerfend Bussmann, StV 1999, 613 / 615; Dencker, Einführung, Rn. 31, 48;
Kosloh, Rückgriff, S. 1, 102 f., 123, 191 ff.; Mitsch, ZStW 111 (1999), 65 f.; Murmann,
NStZ 1999, 14 f.; Sander / Hohmann, NStZ 1998, 273; Wagner, FS Grünwald, S. 797 und
S. 806; vgl. zur Eile der Reform auch die Stellungnahme des Bundesrates, BT-DrS
13 / 8587, S. 55.

7 BT DrS 13 / 7164, S. 43 f. i.V.m. BT DrS 4 / 650, S. 408 ff.
8 NSchr., S. 60.
9 Kant, Kritik der reinen Vernunft, Vorrede zur zweiten Auflage.
10 Mit diesem Bedenken Charalambakis, Unterschlagung, S. 17.
11 Daher bleibt der zivilrechtlich dominierte Komplex der Kreditsicherung außen vor.
12 Grenzen, S. 15.



Gleichwohl darf das Bestreben dazu nicht aufgegeben werden, da sich nur so ein
Gesamtbild ergeben wird. Vor allem aber kann schon ein übersehener Gedanke die
gesamte Arbeit unnütz machen. Gemessen am Ziel steht dem abverlangten Auf-
wand allerdings kein unverhältnismäßiger Nutzen gegenüber.
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